
 

 

Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Entwässerungssatzung des Kommunalunternehmens  

Technische Betriebe Velbert AöR  
vom 19.12.2024 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe Velbert, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, hat in seiner Sitzung am 19.12.2024 aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), und der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712, der §§ 55, 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI I S. 
2585), des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW), in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), sowie des § 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559, 590) - je-
weils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - und in Verbindung mit der Satzung 
für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe Velbert AöR“, der Stadt Velbert vom 
09.03.2022 folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der Abwas-
seranlagen, soweit er nicht nach § 8 Abs. 4 Satz 4 KAG von den TBV AöR zu tragen ist, und 
als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftli-
chen Vorteile erhebt die TBV AöR einen Anschlussbeitrag. 

 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlos-
sen werden können und für die 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden dürfen; 

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-
kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Ge-
meinde zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht unterliegen auch solche Grundstücke, die vor Inkrafttreten dieser Satzung 
angeschlossen werden konnten oder angeschlossen waren. 

 

§ 3 



Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Maßstab für den Anschlussbeitrag ist die Grundstücksfläche (Wertzahl). Dabei wird 

die unterschiedliche Nutzung nach Maß (Abs. 3) und Art (Abs. 10) berücksichtigt. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebau-  

ungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht, 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht ent-

hält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der Straße oder 
von der der Straße zugewandten Grundstücksseite. Reicht die bauliche oder gewerbli-
che Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben unberücksichtigt. 

c) Bei Grundstücken an mehreren Straßen bleibt bei der Ermittlung der Grundstücksflä-
che der Teil des Grundstücks unberücksichtigt, der von jeder der Straßenfronten oder 
Grundstücksseiten aus gemessen mehr als 50 m entfernt liegt. 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz 
vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren 
Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 100 v.H. 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 125 v.H. 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 150 v.H. 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 175 v.H. 
5. bei sechs- und siebengeschossiger Bebaubarkeit 200 v.H. 
6. für jedes weitere Geschoss zusätzliche 5 v.H. 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne 
der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder 
in gleichartiger Weise genutzt werden. 

(5) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist 
diese zugrunde zu legen. 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten 
als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 

(7) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein Garagengeschoss zulässig 
oder im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die höhere Geschosszahl anzusetzen. Gemein-
bedarfs- oder Grünflächengrundstücke in beplanten Gebieten, deren Grundstücksflächen 
aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäu-
den überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, 
Kleingartengelände) werden mit 50 v. H. der Grundstücksflächen angesetzt. 

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl 
noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist 

a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlichen vorhandenen, 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken in 

der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend. Hinzuge-
rechnet werden Untergeschosse gemäß Absatz 4. 

       Bei Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken gilt Abs. 7 entsprechend. 



(9)  Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden 
je angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(10) Die nach Abs. 3 Nr. 1 bis 6 ermittelten Vomhundertsätze sind für Grundstücke in Ge-  
werbe-, Kern- und Industriegebieten sowie für Grundstücke, die in anders beplanten oder unbe-
planten Gebieten liegen, aber überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise 
(z.B. Büro-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude) genutzt werden, um 50 v. H. zu 
erhöhen. Das gilt auch für unbebaute Grundstücke, auf denen eine bauliche oder sonstige Nut-
zung zulässig ist, wenn die Grundstücke in der näheren Umgebung überwiegend gewerblich, 
industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden bzw. genutzt werden dürfen. 

 
(11)  Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung der Abwässer eine Vorklärung auf dem                                      

Grundstück verlangt oder darf nur Regenwasser oder Überlaufwasser aus Grundstücksklär-
anlagen oder nur Schmutzwasser in die Abwasseranlagen eingeleitet werden, ermäßigt sich 
der Anschlussbeitrag um die Hälfte. Dies gilt nicht für Grundstücke, auf denen Neutralisati-
ons- und Entgiftungsanlagen zugelassen sind. 

Entfällt aufgrund einer Änderung der Abwasseranlagen die Notwendigkeit der Vorklä-  
rung oder erfolgt später ein Vollanschluss, so ist der Restbetrag bis zur Höhe des vollen An-
schlussbetrages nachzuzahlen. 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlagen angeschlos-
sen werden kann. Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, 
frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 11 Satz 3 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald das 
Grundstück mit dem Vollanschluss an die Abwasseranlagen angeschlossen werden kann. 

(3) Für Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttreten die-
ser Satzung. 

§ 5 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt des Zugangs des Beitragsbescheides Eigentümerin 
oder Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so tritt an die Stelle des Eigentümers die oder der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 6 
Beitragssatz und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Der Anschlussbeitrag beträgt 6 Euro je Wertzahl. 

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Zugang des Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7 
Benutzungsgebühren 
 

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen zur Deckung 
der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 KAG sowie nach 
§ 9 Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit § 2 Abs 1 S. 2 AbwAG NRW als Umlage der Ab-
wasserabgabe für eigene Einleitungen der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft, für die 



Einleitung von Niederschlagswasser sowie für die von Abwasserverbänden umgelegte Abwasser-
abgabe. 

§ 8 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühren bemessen sich 

1. für die Ableitung von Schmutzwasser nach der von dem angeschlossenen Grundstück 
den Abwasseranlagen unmittelbar oder mittelbar zugeführten Schmutzwassermenge 

2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, unabhängig davon, ob dieses als Brauch-
wasser verwendet wird, nach der überbauten oder sonst befestigten Grundstücksflä-
che, soweit diese unmittelbar oder mittelbar an die Abwasseranlage angeschlossenen 
ist oder das Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund des Gefälles in die Abwasser-
anlage gelangt. 

(2) Als gebührenpflichtige Schmutzwassermenge gilt unbeschadet der in dieser Satzung getroffe-
nen Ausnahmeregelungen: 

1. die von öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen gelieferte und be-
rechnete Wassermenge (Regelfall), 

2. die Gewässern entnommene und dem Grundstück zugeführte Wassermenge, 
3. die auf dem Grundstück zutage geförderte Wassermenge, 
4. die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
5. die dem Niederschlagswasser zur weiteren Verwertung entnommene Wassermenge, 

soweit sie letztlich in den städtischen Kanal mittelbar oder unmittelbar eingeleitet wird 
(Brauchwasser). 

(3) Von der Wassermenge nach § 8 Abs. 2 wird auf Antrag der bzw. des Gebührenpflichtigen die 
Wassermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitet wurde 
(Wasserschwundmenge). Der Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebühren-
pflichtigen. Die bzw. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch 
eine auf ihre bzw. seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Mess-
einrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

1. Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Technische Betriebe Velbert AöR nachzuweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser 
Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

2. Wasserzähler 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat sie oder er den Nachweis 
durch einen auf ihre bzw. seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und 
geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess-
und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder 
durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt 
werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler 
messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des 
Wasserzählers obliegt der bzw. dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 

3. Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder der bzw. dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, 
so hat die bzw. der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 
führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvoll-



ziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zuge-
leitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen 
müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-  

stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unter-
lagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
ser-schwundmengen nicht anerkannt. Soweit die bzw. der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachten bezogen auf ihre bzw. seine Wasserschwundmengen den Nach-
weis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorge-
hensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten 
für das Gutachten trägt die bzw. der Gebührenpflichtige. 

4. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 
9 cbm/Jahr für jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Viehzahl an 
dem Stichtag der Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

(4) Sind Bedingungen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 – 5 vorhanden, ist die im vorigen Kalenderjahr geför-
derte Wassermenge bzw. eingeleitete Brauchwassermenge von der Grundstückseigentümerin 
bzw. vom Grundstückseigentümer vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes der TBV 
AöR nachzuweisen. Werden die Angaben nicht rechtzeitig oder nicht zutreffend gemacht, sind 
die TBV AöR berechtigt, die Schmutzwassermenge oder die an die Abwasseranlagen ange-
schlossene Grundstücksfläche nach pflichtgemäßen Ermessen, unter Berücksichtigung ver-
gleichbarer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles, zu schätzen und die Schätzwerte 
der Gebührenberechnung zugrunde zu legen. Dies gilt hinsichtlich der Ermittlung der Schmutz-
wassermenge auch dann, wenn die bzw. der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversor-
gungsanlagen keinen Wassermesser einbauen lässt oder der Wassermesser nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt hat. 

(5) Für Wasserschwundmengen (§ 8 Abs. 3) ist der Antrag mit den zum Nachweis erforderli-
chen Angaben und Unterlagen vor Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraums schriftlich 
bei den TBV AöR zu stellen. 

(6) Wird bei einzelnen Grundstücken vor Einleitung des Schmutzwassers in die Abwasseranlagen 
eine vollbiologische Klärung des Schmutzwassers auf dem Grundstück verlangt oder dürfen nur 
Schmutzwasser ohne Fäkalien abgeleitet werden, ermäßigt sich die Gebühr auf den in § 9 Abs. 
2 Nr. 2.2 genannten Gebührensatz. 

(7) Die Gebühren werden bemessen nach der Menge des abgesaugten Abwassers bzw. der ab-
gesaugten Klärschlämme (einschließlich eventuell erforderlichen Spülwassers). 

(8) Begrünte Dachflächen bleiben bei der Berechnung der überbauten oder sonst befestigten und 
an die Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Grundstücksfläche unbe-
rücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser zu 100 % als Brauchwasser im Sinne des 
Absatzes 2 Ziffer 5 weiterverwertet wird, bleiben bei der Gebührenbemessung ebenfalls unbe-
rücksichtigt. Flächen, deren Niederschlagswasser nur zum Teil verwertet wird, werden nur nach 
dem Anteil der nicht verwerteten Niederschlagswässer veranlagt. Wasserdurchlässige, befes-
tigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen (z.B. Ökopflaster, o.ä.) werden bei der 
Bemessung der Gebühr mit 50 v.H. der befestigten Fläche angesetzt. 

§ 9 
Berechnungseinheit, Gebührensatz 

(1) Berechnungseinheiten für die Gebühren sind für Schmutzwasser ein Kubikmeter (cbm) der ge-
bührenpflichtigen Schmutzwassermenge und für Niederschlagswasser ein Quadratmeter (qm) 
der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst befestigten Grund-
stücksfläche. 

(2) Die Gebührensätze je Berechnungseinheit betragen: 

1. je qm angeschlossene überbaute und befestigte Grundstücksfläche 



1.1. für die Ableitung und Reinigung 1,72 Euro 

1.2. für die Ableitung von Niederschlagswasser, für das ein/e 1,38 Euro 
Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag  
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 

2. je cbm eingeleitetes Schmutzwasser 

2.1. für die Ableitung und Reinigung 3,24 Euro 

2.2. für die Ableitung von Schmutzwasser, für das ein/e  
Gebührenpflichtige/r einen Reinhaltungsbeitrag 
unmittelbar an einen Wasserverband leistet, 1,60 Euro 

(3) Der Gebührensatz nach § 8 Abs. 6 beträgt je cbm 50,87 Euro 

§ 10 
Berechnungszeitraum 

(1) Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

1. Als Schmutzwassermenge gilt - unbeschadet der auf Nachweis nach § 8 Abs. 3 abzuset-
zenden Wassermenge - die Wassermenge nach § 8 Abs. 2. Im Falle des § 8 Abs. 2 Ziff. 1 
gilt als Schmutzwasser die Frischwassermenge, die bis zum 31.07. vor Beginn des jeweili-
gen Veranlagungszeitraumes für 12 aufeinander folgende Monate (Berechnungszeitraum) 
vom Wasserversorgungsunternehmen abgelesen wurde. Ist in einem Zeitraum von 24 
Monaten vor dem genannten Stichtag ein über annähernd 12 Monate entstandener Was-
serverbrauch nicht abgelesen worden, wurde stattdessen jedoch ein Wasserverbrauch 
festgestellt, dessen Ablesezeitraum mindestens 8 Monate umfasste, so wird zur Festle-
gung taggenau auf 365 Tage hoch- bzw. heruntergerechnet. Sind in den zwei vor dem ge-
nannten Stichtag liegenden Jahren mehrere hoch- oder herunter rechenbare Wasserver-
bräuche festgestellt worden, so ist davon für die Hochrechnung derjenige mit dem aktu-
ellsten Ablesetermin zu wählen. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger so-
wie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversor-
gungsunternehmens erfolgt, um der oder dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Able-
sung ihres bzw. seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der Abwasserüber-
lassungspflicht durch die gebührenpflichtige Benutzerin oder den gebührenpflichtigen Be-
nutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwas-
sergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. 
Insoweit hat die Grundstückseigentümerin als Gebührenschuldnerin oder der Grundstück-
seigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden. Die nach § 8 Abs. 
3 abzusetzende Schwundwassermenge ist für den Zeitraum zu ermitteln, der Grundlage 
der Ermittlung der Schmutzwassermenge ist. Demnach ist bei Zugrundelegung der Frisch-
wassermenge gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 die Schwundwassermenge für einen Zeitraum von 
12 aufeinander folgenden Monaten bis zum Zeitpunkt der mitgeteilten Ablesung durch das 
Wasserversorgungsunternehmen i.S.v. § 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 2 
abzulesen und mitzuteilen; die Regelungen zur Hoch- und Herunterrechnung nach 
§ 10 Abs. 1 Ziff. 1 S. 3 und 4 gelten entsprechend. 

4. Für die Festsetzung der an die Abwasseranlage angeschlossenen überbauten oder 
sonst befestigten Grundstücksteile gilt die Fläche nach dem Stand vom 30. Novem-
ber des Vorjahres. 



5. Als gebührenpflichtige Abwasser- bzw. Schlammenge gilt die Menge, die in dem Ka-
lenderjahr aus den privaten Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassersammelgru-
ben abgesaugt worden ist. Abzurechnen ist, sobald den TBV AöR nach Ablauf des 
Kalenderjahres, die abgesaugte Menge von dem beauftragten Entsorgungsunterneh-
men mitgeteilt wird. 

(2) Sofern die Schmutzwassermenge nicht nach Abs. 1 Nr. 1 ermittelt werden kann, ist die Jahres-
schmutzwassermenge nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung vergleichba-
rer Tatbestände und der Umstände des Einzelfalles zu schätzen. Die Regelungen des § 8 Abs. 
3 bis 5 gelten sinngemäß. 

(3) Beim erstmaligen Anschluss eines Grundstückes ist als Fläche im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 die 
bebaute oder sonst befestigte Fläche zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der Abwas-
seranlagen zugrunde zu legen. 

§ 11 
Gebührenpflicht 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des an die Abwasseranlagen an-
geschlossenen Grundstücks. Dem Eigentümer steht ein/e Erbbauberechtigte/r, Wohnungs-
eigentümer/in und Wohnungserbbauberechtigte/r im Sinne des Wohnungseigentumsgeset-
zes, ein/e Nießbraucher/in und ein/e sonstige/r zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte/r gleich. Schulden mehrere eine und dieselbe Gebühr, haften sie als Gesamt-
schuldner. 

Die Gebühr liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht erstmalig mit dem 1. des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem auf dem Grundstück anfallendes Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in 
die Abwasseranlagen eingeleitet worden ist. Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Ende des 
Monats, in dem die Einleitung von Abwasser in die Abwasseranlagen endet. Das gilt auch 
bei einer Änderung der an die Abwasseranlagen angeschlossenen überbauten oder sonst 
befestigten Grundstücksfläche. 

(3) Die Gebührenpflicht durch die Eigentümer der an die privaten Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abwassersammelgruben angeschlossenen Grundstücke beginnt mit der betriebsfertigen 
Herstellung der Grundstücksentwässerungseinrichtung. Die Gebührenpflicht endet mit der 
Beseitigung dieser Einrichtung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so 
wird die in diesem Jahr bis dahin entsorgte Abfuhrmenge veranlagt. 

(4) Im Falle des Eigentumswechsels ist die oder der neue Eigentümerin bzw. Eigentümer vom 
Beginn des Monats gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Die/Der 
bisherige Eigentümer/in haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren, die bis 
zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die TBV AöR Kenntnis von dem Eigentums-
wechsel erhält. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. 

§ 12 
Heranziehung und Fälligkeit 

Für die Heranziehung und Fälligkeit gelten die Regelungen der Satzung der Technische Betriebe  
Velbert AöR über Festsetzung, Geltendmachung, Vollstreckung und Fälligkeit bei der Heranzie-  

hung zu grundstücksbezogenen Benutzungsgebühren in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 13 
Auskunftspflicht 

Die in § 11 Abs. 1 genannten Gebührenpflichtigen und deren gesetzliche Vertreter oder Bevoll-
mächtigte sind verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung maßgebenden Tatsachen in-
nerhalb einer angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen. Mit Dienstausweis 



versehene Beauftragte der TBV AöR sind berechtigt, Feststellungen an Ort und Stelle zu treffen 
und zweckdienliche Auskünfte einzuholen. 

§ 14 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

(1) Die anschlusspflichtigen Grundstückseigentümer haben den TBV AöR gemäß § 10 KAG die 
Kosten für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse in der tatsächlichen, durch Unter-
nehmerrechnung nachzuweisenden Höhe zu ersetzen. 

(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei Druckentwässerungssystemen. 

(3) Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Fertigstellung des Grundstücksanschlusses 
(Anschlusskanal). 

§ 15 
Ersatzpflichtige 

(1) Ersatzpflichtig ist die oder der Eigentümer/in des Grundstücks, zu dem ein Anschluss verlegt 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 
die/der Erbbauberechtigte ersatzpflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(2) Soweit die Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke zu dem Anteil ersatzverpflich-
tet, der dem Verhältnis der Fläche des betreffenden Grundstücks zur Gesamtfläche der 
beteiligten Grundstücke entspricht. 

§ 16 
Fälligkeit 

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Zugang des Heranziehungsbescheides fällig. 

 

§ 17 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 156 Abs. 2, 222, 227 Abs. 1, 234 und 261 der Abgabenord-  
nung i.d.F. vom 1.10.2002 (BGBl I S. 3866, 2003 I S.61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-  
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) in Verbindung mit § 12 KAG sinngemäß. 

§ 18 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung richten sich 
nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.März 1991 (BGBl. I S. 686) und 
dem Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizgesetz Nordrhein-Westfalen - 
JustG NRW) vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebührensatzung gilt das Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 
19.2.2003 (GV NRW S. 156, 2005 S. 818) in der zurzeit gültigen Fassung. 

§ 18 a 
Übergangsregelung 

(1) Solange die Wasserversorgungsunternehmen zum 31.07. die Frischwassermenge nicht 
für 12 aufeinander folgende Monate ermitteln können, ist der Verbrauch bis zur erstma-
ligen Abrechnung im roulierenden System auf ein Jahr hochzurechnen. 



(2) Für Grundstücke gem. §10 (1)3, die in 2008 nicht veranlagt waren, aber entsorgt wurden, 
wird im Januar 2009 die abgesaugte Menge rückwirkend veranlagt. 

§ 19 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2025 in Kraft. 
 

 

 
Bekanntm achungsanordnung  

 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 19.12.2024 
gez. Dirk Lukrafka  
Vorsitzender des Verwaltungsrates        
 


